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Das Kreisblatt wird von 80 Bürgermeistereien in eigenem Kasten ausgehängt , wodurch Inserate die weiteste Verbreitung finden.

Amtlicher Teil.
Die Herren Standesbeamten der Landgemeinden

Kreises ersuche ich, die Urkunden über etwaige Eheschlie-
,gen vor» Angehörigen der auswärtigen Vertrags-
,ten bis zum 31. Dezember d. Js . einzusenden.

Fehlanzeige nicht erforderlich.
Westerburg , den 27. Dezember 1916.

201. Der Landrat.

An die Aerrrn Bürgermeister des Kreises.
Es stehen noch 40 Zntr Leinkuchen für Kälberaufzucht zur

ügung. Bestellung ersuche ich baldigst hierher einzureichen.
Westerburg, den 23. Dezember 1916.

Der Dorsttzende des Kreisansschnstes.
Bekanntmachung.

Durch Bernüttluna derKriegs-Flachsbau-Gesellschaftm.b.H.,
in, Markgrafenstraße 36, sind vom Königlich Preußischen
gsministerium die nachgenannten Personen zu amtlichen
äufern der vorhandenen Flachsbestände ernannt.
Die Herren Bürgermeister werden ersucht, schnellmöglichst

»stellen, welche Mengen rohe und geröstete Flachse zur Ab¬
rung gelangen werden. Diese Bestände sind den nachstehen-
Personen unter Angabe der Bahnstation anzumelden.
Flachsbestände aus früheren Ernten sind ebenfalls beschlag-

mt und anzumelden.
Es ist sehr erwünscht, daß die Landwirte, welche nur 1

irgen und weniger angebaut haben, die Flächse selbst ausar-
m. Für den eigenen Bedarf dürfen die selbst ausgearbeiteten
chse nur dann verwendet werden, wenn vorher durch Antrag,
an die Kriegs-Rohstoff-Abteilung, Sektion W. III., Berlin,

tl. Hedemannstraße 8/10, zu richten, eine besondere, in jedem
izelfelle zn erteilende Erlaubnis eingeholt worden ist.

Flachseinkäufer im hiesigen Kreise sind:
Für ausgearbeitete Flächse und Heeden:

Johann Döring aus Fulda , Frankfurterstr. 2 a.
Hyazinth Oertel aus Wülfershausen b. Neustadta. Saale.

Für Strohflachs:
Karl Döring aus Fulda , Frankfurterstraße 2 a.

Für Röstflachs:
Johann Döring aus Fulda , Frankfurterstraße 2 a.
Hyazinth Derlei aus Wülfershausen b. Neustadt a. Saale.

Mestevtzvvg . den 19. Dezember 1916.
10357. Dev Novstbende des Kveisausschusses.

Das Königl. Kriegsministerium ordnete die Sicher stellirirg
« Steohbedavfs in erster Linie durch unmittelbaren Ankauf
Rden Erzeugern und erst beim Versagen dieser Maßnahme
* Beschlagnahme des Strohes an.

Die Einlieferung der Kreiseingesessenen in den letzten Mo¬
len waren gleich Null, trotz wiederholter Aufforderung. Um
n den allernotwendigsten Bedarf sicherzustellen, mußten Bezüge
i fremden Bezirken stattfinden.
- Das Amt bittet daher nochmals um gefl. Unterstützung beim
ihändigen Ankauf, da andernfalls nur die Beschlagnahme
rig bleibt.
Cvtzlrnz, den 15. Deze mber 1916. Proviantamt.

An die Heveen Küvgermeistevdes Kreises.
Abdruck zur Kenntnis mit dem Ersuchen, den freihändigen

Eauf von Stroh für das Proviantamt Coblenz nach Kräften
tördern.
Arstevbuvg, den 18. Dezeinber 1916. Der Landrat.

32. Jahrgang.

Bekanntmachung.
Zm Aufträge der Landwirtschaftskammer wird Herr Bahn¬

meister Dewes von Westerburg am Montag , den 1. Ianna»
nachmittags 4 Ilhv in Sah bei Gastwirt Wirk einen Bor¬
trag über Kaninchenzucht halten.

Ich ersuche die Herren Bürgermeister von Salz und der
umliegenden Ortschaften für zahlreichen Besuch besorgt zu sein.

Mrstevlrnvg , den 28. Dezember 1916.
Der Uorfttzende  des Kreisansschnstes.

Ketv. Reichsgesetz«der den Warenumsatzstempel.
vom 26. 6. 1916. Reichsges.-Bl. S . 639.

Mit dem 1. Oktober d. Js . ist das Reichsgesetz über den
Warenumsatzstempel in Kraft getreten. Nach diesem Gesetze haben
die Gewerbetreibenden, von den an sie entrichteten Zahlungen für
Warenlieferungen eine Stempelabgabe von 1 vom Tausend des.
Gesamtoetrages der Zahlungen in Abstufungen von 10 Pfg . für
je volle 100 Mk. zu entrichten, sofern der Gesamtbetrag der
Zahlungen mehr als 3 000 Mk. beträgt. Als Gewerbebetrieb
gilt >D'b der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft, der Vieh¬
zucht, der Fischerei und des Gartenbaues, sowie der Bergwerks¬
betrieb. Als Bezahlung der Warenlieferung gilt jede Leistung
des Gegenwertes, auch wenn sie nicht durch Barzahlung erfolgt.
Bei Tauschgeschäften gilt jede der beiden Leistungen als Bar¬
zahlung der anderen. Als Warenlieferung gilt die entgeltliche
Uebertragung beweglicher Sachen auch dann, wenn sie ohne vor¬
gängige Bestellung erfolgt. Auch die Lieferung von Gas , elek¬
trischen, Licht und Leitungswasser, von Zeitungen und Photo¬
graphien gilt als Warenlieferung. Nicht als Waren gelten For¬
derungen, Urheber und ähnliche Rechte, Wertpapiere, Wechsel,
Scheks, Banknoten, Papiergeld, Geldsorten und amtliche Wert¬
zeichen, auch nicht Grundstücke und den Grundstücken gleichge¬
stellten Rechte. Den Warenlieferungen stehen Lieferungen aus
Werkverträgen gleich, wenn der 'Unternehmerdas Werk aus von
ihm zu beschaffenden Stoffen herzustellen verpflichtet ist und es
sich hierbei nicht blos um Zutaten oder Nebensachen handelt.

Lieferung ist u. a. auch die Verabreichung von Nahrungs¬
und Genußmitteln in Gast- und Schankwirtschaften, Speisewirt¬
schaften und Pensionen in Kaffeehäusern und Konditoreien usw.

Befreit von der Abgabe sind u. a. Lieferungen von aus¬
ländischen zollpflichtigen Waren aus dem Zollausland , Lieferung
im Inland bezogener Waren in das Ausland, Lieferungen von
Gas , elektrischem Strome und Leitungswasser durch Reich, Staa¬
ten, Gemeinden und Gemeindeverbände.

Die Veranlagung und Erhebung der Stempelabgabeerfolgt
für den ganzen Kreis Westerburg durch den Kreisausschuß.
Hebestelle ist die Kreiskommunalkasse in Westerburg.

Das Gesetz ist nebst den reichsgesetzlichen Aussührungsbe-
stimmungen und Auslegungsgrundsätzen im Buchhandel durch
Karl Heymanns Verlag Berlin W. 8,' Mauerstraße 43/44 zu
beziehen. Es wird den in Betracht kommenden Gewerbetreibenden
und Landwirten dringend empfohlen, sich mit dem Gesetz vertraut
zu machen.

Die Preußischen Ausführungsvorschriffen zu dem Gesetz sind
im Buchhandel durch den Verlag von Trowitzschu. Sohn , Berlin
SW . 48, Wilhelmstraße 29, zu beziehen. Einige der wichtigsten
Bestimnmngen des Gesetzes werden hierunter veröffentlicht.

* *
§ 76.

Wer im Inland ein stehendes Gewerbe betreibt, hat der
Steuerstelle am Schlüße des Kalenderjahrs binnen dreißig Tagen
den Gesamtbetrag der Zahlungen anzumelden, die er im Laufe
des Jahres für die im Betriebe seiner inländischen Niederlassung
aelieferten Waren erhalten hat. Hat der Betrieb nicht bis zum
Jahresschluße bestanden, so hat die Anmeldung binnen gleicher



grifi bei Beendigung des Betriebs zu erfolzen . Von später ein¬
fach näkeÄW -" ^ die Abgabe nach § 83 a zu entrichten.
Nach näherer B stlmmung des Bundesrats kann die Frist von
30 Tagen auf Antrag verlängert werden.
-r O ^ k̂ 7 °rbebetrieb gilt auch der Betrieb der Land - und
Forstwirtschaft , der Viehzucht, der Fischerei und des Gartenbaues
lieber Bergwerksbetrieb . Dem Betrieb eines stehenden Ge¬
werbes steht der Gewerbebetrieb im Umherziehen und der Wan-
derlagerbetrieb gleich, wenn der Gewerbetreibende im Inland
wohpt und die Waren tm Inland abgesetzt sind. Die « ewerbs-
matzlgkeit einer Unternehmung wird nicht dadurch ausgeschlossen
daß sie von einer öffentlichen Körperschaft oder daß sie von einem
Verein , emer Gesellschaft oder einer Genossenschaft, die nur an die
eigenen Mitglieder liefern, betrieben wird

schrieben werden " " ^ " " ^ " ein  besonderes Muster vorge-
§ 77.

der Anmeldung ist die Abgabe gleichzeitig bei der
Steuerstelle bar einzuzahlen . 6 9

Hat in einem Jahre der Gesamtbetrag der ktablunoen rm-i
N ^ ttausend Mark überstiegen, so sind auf die für das^folqende
Kalenderjahr fällig werdende Steuer nach näherer Bestimmung
des ^ ndesrats vierteljährlich abschlägige Zahlungen zu leisten

Der Bundesrat kann vorschreiben, daß die Abgabe durch

L7 -7 z7 ?ntrichtkn 7t ' ^ den einzureichenden Anmel-
. Die Abgabepflicht tritt mit dem Ablauf des Zeitraums für

dun/ein ^ "^ SU entr,cf)ten 'st ' ohne Rücksicht auf die Anmel-
8 78/

Beläuft sich der Gesamtbetrag der Zahlungen (8 76) auf
" ' chi mehr als dre >tau,eud Mark , so besteht eine Verpflichtung
zur Anmeldung und eine Abgabepflicht nicht

§ 79.
t ^ ,st der Betriebsinhaber nicht imstande , den tatsächlichen

Gesamtbetrag der Zahlungen anzugeben , weil für seinen Betrieb
eme geregelte Buchführung nicht ftattfindet und ihm auch sonstige

° 9r U i* r r ê Que  Berechnung des Gesamtbetrages fehlen
>o .hot er unter Verstcheruug dieser Tatsachen den von ihm qe-
Aeuer ^ zn^entrichten"^ 3 Q̂ Iun 9en "nzugeben und danach die

Trägt die Steuerstelle Bedenken, den geschätzten Betraa als
richtig anzunehmen und führen die Verhandlungen mit dem
Steuerpflichtigen nicht zu einer Einigung , so ist sie berechtigt
ihrerseits eine Schatzung vorzunehmen und danach die Steuer
L -N' .s- fern sie dem Steuerpflichtigen binnen drei Monaten
nach Einreichung der Anmeldung von deren Beanstandung
fi' rn him |Ä ist zur Auskunft über die
fc ? tatsächlichen Verhältnisse und zur
Vorlegung der sich hierauf beziehende,, Schriftstücke verpflichtetWesterburg. den 13. Dezember 1916. »« PW «.
_ _ Der vorlitreridc des Oreisausschnstes

11 3U je 1/2 oder 1 kg ein-
q t. • m diefer P ackungen . . . . 1Z

' Ä Zerkaust von geringeren Mengen als 50 kg '
Kristall - oder Feinsoda ^

für 1 kg einschließlich Verpackung . . . . 0,2.

Die Bekanntmachung tritt mit dem "l . Januar 1917 °in
Berlr « , den 18. Dezember 1916.

Der Reich skanxler . I . A. : Frhr . v . Ste
. „ . Ausf hrungöbctttmmungen

3u der Bekanntmachung « bn * Robrucker und Iuckrevi -i
im Betriebsjahrc 1917 18^ * Ä l! 5

(Reichs-Gesetzbl. S . 1324)
Höhere Verwaltungsbehörde im Sinne des 8 4 der Bek«

ZÜSbZ " bM " Bezirk die ° °rmb °z

- ®nt$ eibunJ gemäß § 4 der Bekanntmachung
Horen Je ein Sachverständiger aus den Kr>

der Landwirtschaft und der Zuckerindustrie ist zuzuziehen.
Ausfertigung der Entscheidung ist beiden Parteien zuzuste

gevltn,  den 13. Dezember 1918.
Minister Der Minister für Land«

fnr Handel nnd Gewerbe, schaft. Domänen nnd Foe
Lusensky Z . A .: Grafv . Keyserling

Der Minister des Inner «. I . A.: v. Freund.

16,50 Mk. .

0,26 Mk.
0,13 Mk.

Bekanntmachung
über Aenderung der Höchstpreise für Soda . Vom 18. Dez. 1916.

Auf Grund des § 4 der Verordnung über Höchstpreise für
«oda vom 26. Mai 1916 (Reichs -Gesetzbl. S . 417) wird der 8 1
dieser Verordnung lvie folgt geändert:
, § c ^ *. e, P " ise für Soda dürfen die in nachstehender lieber-
sicht aufgeführten Beträge nicht übersteigen : ^ 9

,SaÄ rtC ^° ba /Ammoniaksoda , Leblancsoda, Sodapulver)
1. bei Abgabe von 50 bis 100 kg für 100 kg Rein - ^

^wicht ausschl . Verpackung frei Bahnhof Versand-
statron oder frei Haus am Orte des Lieferers
bei Abgabe von geringeren Mengen als 50 ks

für 1 kg einschließlich Verpackung
für 7s * ‘

B . Kristall - und Feinsoda

für 100 kg Reingewicht ausschließlich Ver¬
packung frei Bahnhof Versandstation oder frei
Haus am Orte der Herstellung . .

k) Feinsoda
für 100 kg Reingewicht ausschließlich Ver¬
packung frei Bahnhof Versandstation oder frei
Haus am Orte der Herstellung

I. im ôack . . 9 75 Mk
" • Packungen zu je »/, oder l kg ein- ' '

o <. • an. schließlich dieser Packungen . . . 1125 Mk
3. beim Weiterverkauf in Mengen von 50 kg und 'darüber : s

a) Kristallsoda
für 100 kg Reingewicht ausschließlich Ver¬
packung frei Bahnhof Versandstation oder frei

■b) feinfobo1 ° rte be§ ^^strers . 11,00 ajif.
für 100 kg Reingewicht ausschließlich Ver¬
packung frei Bahnhof Versandstation oder frei
Haus am Orte des Lieferers

l. im Sack . 12,00 Mk.

Bekanntmachung
über die Einfuhr urtb Durchfuhr von Milcherzeugnissen aller

Vom 16. Dezember 1916.
v Auf Grund des § 3 a der Verordnung des Bundesrats
die Einfuhr von kondensierter Milch und von Milchvulver
18. April 1916 (R .-G .-B1. S . 302) in der Fassung de? Verordn
vom 16. Dezember 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 1391) bestimm?Artikel I

§ 1 der Ausführungsbestimmungen zur Verordnung
Bundesrats vom 18. April . 1916 über die Einfuhr von kon
sterter Mllch und von Milchpulver vom 18. April 1916 IRei
Gesehbl . S . 303) erhält folgende Fassung : '

Milcherzeugnisse aller Art , die nach dem Inkrafttreten di
Bestimmungen aus dem Ausland eingeführt werden düi
nur durch die Zentral -Einkaufsgesellschaft m . b. H. in Be
ô er mit deren Genehmigung in den Verkehr gebracht wer
Wer nach diesem Zeitpunkt Milcherzeugnisse aller Art aus
Ausland emsuhrt , hat ste an die Zentral -Einkaufsaesells
zu verkaufen und zu liefern ." a

Artikel II
s k ^Eel l der Bekanntmachung über die Durchfuhr von
densierter Milch nnd von Müchpulver vom 13 Oktober 1
(Reichs -Gesetzbl. S . 1163) erhält folgende Fassung

„Die Durchfuhr von Milcherzeugnissen aller Art über
Grenzen des Deutschen Reichs ist bis auf weiteres verböte

Artikel III
DieBestimmungen treten mit dem Tage der Verkündung in Kr-

Berlin , den 16. Dezember 1916.
Der Stellvertreter de» Reichskanzlers. vr.Helfferi

Bekanntmachung
betreffend gesundheitsschädliche und füuschende Zusätze ru Mei!

und dessen Zubereitungen . Vom 14. Defember 1916
Auf Grund des § 21 des Gesetzes, betreffend die Schlacktvirl^ vvv  ö v UcllciTtiTO DtC wuIlQClI

und Fleischbeschau, vom 3 . Juni 1900 (Reichs-Gesetzbl S
hat der Bundesrat die nachstehende Ergänzung der BekanntnL
ckUlia vo.n Febr. 1902 (Reichs-Gesetz bl. E. 48) °
* ^ 4. Juli 1908 jReichs-Gesetzbl. S . 470) beschlossen:

1. Im ersten Absatz ist hinter den Worten „Chlorsäure Sab
in neuer Zeile einzufügen:

„Salpetrigsaure Salze " .
2. Die Ergänzung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kr-

Kerlin, den 14. Dezember 1916. 9 ,
D" Reichskanzler. I . A.: Dr. Helfferd

8,75 Mk.

Audführnngsanweifung
xnr Derordnung über Höchstpreise für Zwirbeln von»

November 191« (Reichs-Gesetzbl. S . 1257)
. .J-  Eluf Grund des § 5 der Verordung wird mit flustimmm
des Prchldenten des Kriegsernährungsamtes angeordnet

2.

II.

baß die Höchstpreise der Verordnung für ausländische siwi,
beln, die von der Reichsstelle für Gemüse und Obst od-
ihren Beauftragten verkauft werden , nicht gelten
daß die Höchstpreise der Verordnung für die roten Zitaur
Steckzwiebeln um 25 vom Hundert erhöht werden ^ ^
Vluf Grund des § 7 der Verordnung wird bestimmt-

Höhere Verwaltungsbehörden im Sinne der Verordnt
sind dw Regierungspräsidenten , für Berlin der Obervräsid>

Zuständige Behörden sind die Landräte (Oberamtmünn>
in den Stadtkreisen die Gemeindevorstände.

Kommunalverbände sind die Stadt - und Landk^pts»
Berlin , den 16. Dezember 1916. - anoireise.

D- r Minister für Handel Der Minister für Land-
«nd Geweebc. wrrtfchaft.Domänenn F- rst

1 & k . ,3 - SB. , Arhr . ». zall -nhV.
D** Minister de» Innern . I . A.: Freund.
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Die Herren Meischbeschaucr bezw. deren Stellvertreter
werden an die pünktliche Einsendung der Berichte über die im
llllonat Dezember 1916 stattgehabten Schlachtungen erinnert.

Westerburg . den 29. Dezember 1916.
K- 784 °-_ der Vorsitzende des Kreisausschu stes.
ic>i « El«l.« nschkrß an die- auf die Anfrage vom 12. Oktober
1916 erteilte Antwort des Zentral -Nachweise- Bureaus vom 19.
Ok ober 1916 - IV A. Nr. 1664/16 N B. - teilt das Kriegsmi
msterium hinsichtlich des Todestages auf den Gedenkblätternnachstehendes ergebenst mit:
r. , vfst der Todestag des Gefallenen usw. nicht einwandfrei
bekannt, so muß dre Zeitbestimmung gewählt werden, die dem
konuntHz "" ^ stellten Ermitteluugen jeweilig am nächsten

„Er starb fürs Vaterland (am) im Februar (auch An¬
fang, Mtte ^ Ende Februar ) 1915 oder im Frühjahr
lSomtner , Herbst, Winter) 1916 oder schließlich im Jahre

Auf dem Begleitschreiben wäre 'alsdann mit Bleistift zu
vermerkem daß der genaue Todestag sich nicht habe ermitteln
lassen, glimme » Zeitbestimmung einzutragen, wird möglichst
zu ^ Eidcn jein, weil dies bei manchen Empfängern des Ge¬
denkblatts den Eindruck erwecken könnte, als sei bei Durchführung
der Ermittelung nicht mit der nötigen Sorgfalt verfahren worden.

Hiernach wird dem Königlichen Generalkommando die
wertere Veranlassung ergebenst anheimgestellt. Die übrigen stell-
vertretenden Generalkommandosund sonst beteiligten Dienststellen
haben Abschrift hiervon erhalten.

Berlin . den 16. November 1916.
Kriegsminifterium . I . A.: gez. Hoffmann.

An die Herren Standesbeamten des Kreises.
Abdruck zur Beachtung.

Mesterbnrg , den 18. Dezem ber 1916. Der Kandrat.
Die Herren Bürgermeister des Kreises werden er¬

sucht, den Händlern ihrer Gemeinde bekannt zu geben, Vast di<»
Abnahme von Bieh am Mittwoch , den 3. Januar 15)17
an der Kreissammelstelle in Westerburg stattfindct. '
_ Ter Vertrauen smann Friedrich Schäfer.

Auszug aus»e« Verlustlisten.
Erlisl SotTmami, SBeftertnrj, jebortn 13. 8. 86, wrremtbet.
Ätathlas Bauch, Girkenroth, geboren 12. 6. 96, leicht veriv
Anton Espamon, Oberrod, geboren 18. 3. 93, vermißt.
Aug. -Lchmldt, Pottum, geb. 12 5. 70, f an seinen Wunden.
Gefr. Josef Schremer, Kleinholbach, geb. 1. 3. 93, schw. verw

?ocle8-Anzeige.
Heute  morgen 7 Uhr entschlief sanft nach

längerem , schweren Leiden meine liebe Frau,
unsere gute Mutter , Tochter , Schwester , Schwie¬
gertochter ,»Schwägerin und Tante

Frau Emilie Henrich
geb . Seekatz

iin Alter von 26 Jahren.
. Dies zei gt mit der Bitte um stille Teilnahme an
im Namen der trauernden Hinterbliebenen

Emil Henrich, Bahnbeamter.
Westerburg , den 28. Dezember 1916.

Die Beerdigung findet Sonntag, den 31. Dezbr 1916
nachmittags Hz4 Uhr statt.

in
m Jahreswechsel
iri entbieten wir allen Herren Beamten, Bürger¬
in meistern, unsern Freunden, — Inserenten , Abon¬

nenten, Lesern und Mitarbeitern —

Verlag und Redaktion
des Kreisblatt für den Kreis Westerburg.

u

Bekanntmachung.
Plan Liber die Errichtung einer oberirdischen

Trlrsraphenlinie in Wallmerod liegt bei dem « uter-
reichnetrn Postamt von heute ab vier Wochen ans.

WaUmerod . den 27. Dezember 1916.

__ Kaiserli ches Postamt.

WuhhohWerkciuf.
„Zunder Gemeinde Rennerod lWesterivald), soll das im

5Ä StSi «S 7.S° bes

Distrikt 12b. 60 Aestm 73iäbriae
Achten, Durchforstung, 111. und IV. Taxklasse V« V SS
S « e° Seftm' 73i^ ti0e  Durchforstun ^ llü uM

raif b gesund und mit mindestens 10 CM
Zopfstarke geschnitten. Die Gebote sind losweise und pro Rest-
meter abzugeben und verschlossen mit der Aufschrift„Holzoerkauf"
dis w . Januar 1917 . Pormittag - 10 Uhr an das Mracr-
^. Cl jtt Renuerod (Westerwald), Regierungsbezirk
Wiesbaden, einzureichen und müssen die Erklärung enthattm da-'
L ' -r ' ch d.n hi-r übNchm Bedingungenwird, daß vor dem Einschlag innerhalb 8 Tagen 20 % amu-
ia tafmb . Nächst- Veelndest. »- hiesige SlS . ®rtfS
ber Gebote am 10. Januar 1917 , Uormittaas 10 M r in
« °-g"'rmcht-r -7 ° " Mienentt  im Ĝ ch' -st- ,immer der

Urnnerod , den 19. Dezember 1916.

Der Bürgermeister\  Krempel.

Hoh-Versteigerung.
Am Freitag, den3. Januar 1917,

vormittags 10 Uhr anfaugeud.
werden in dem hiesigen Stadtwalddistrikte „Hub " Abt 5 und 10

229 Rmtt . BnÄ -Schli " " 3",0Mmm 4' 04  W *™-
50 „ Buchen-Knüppel,

405 „ Buchen-Reiser,
Der Anfang wird in Abteilung 5 gemacht werden

- -tsüblichj'LLkch ^ Zch ? '" flKi,eS mnim  “ m «'P-
Westerburg, den 29. Dezember 1916.

_ _ _ Mag istrat. Kappel.

Hoh-Versteiger»ng.
Donnerstag, den4. Januar 1917.

Morgens 10 Uhr anfaugeud,

l “ nt:

s SSS 53S32SS f
o Stück Eschen-Stangm 11. „ '

58 Ls uud u »ü»g°-.
100  Rmtr . Buchenreiser in Haufen"

Anfang im Distrikt „ Nürnhäuserheck " .
um g-s°wg- ortsübliche

Wengenroth, den 28. Dezember 1916.
Der Bürgermeister:  Ferger.



WimMimz fät die Hnterblitbkilen der im Kriege GekUc».
ProvinzialausscKuK äer Provinz Hessen-Dassaii.
Die vornehmste Dankespflicht des deutschen Volkes gegen seine im Kriege gefallenen

Söhne ist die Fürsorge für die Hinterbliebenen, insbesondere für die Witwen und Waisen
der auf dem Felde der Ehre gestorbenen Helden. Die Nationalstiftung hat sich die Erfüllung
dieser Pflicht zur Aufgabe gesetzt. Sie erstickt ihre Tätigkeit bereits über das ganze Reich.
Auch in unserer Provinz hat sie schon warmherzige Förderer gesunden. Um aber allen An¬
forderungen, die mit der Dauer des Krieges und der zunehmenden Zahl der Hinterbliebenen
fortgesetzt wachsen, genügen zu können, ist die Stiftung auf die Mitarbeit aller angewiesen.
So wenden wir uns denn im Dertraneu auf die oft bewiesene Opferfreudigkeit an die ge¬
samte Bevölkerung unserer Provinz mit der herzlichen Bitte:

„Gebt für die Witwen und Waisen ; gebt für alle hilfsbedürftigen
Hinterbliebenen der tapferen Söhne Hessen-Nassaus, die ihr Leben
nicht nur für das Vaterland , sondern auch für Euch dahingegeben
haben, denen Ihr es allein zu danken habt, dass Ihr ungestört Eurem
Erwerb, Eurem Beruf nachgehen könnt ! Vergesst die teuren Toten
nicht ! Dankt ihnen ihre Treue durch treue Fürsorge für ihre Hinter¬
bliebenen ! Spendet Geld und Wertpapiere , und spende ein jeder
nach seinen Kräften gern im Gedanken, wie gering doch solche
Opfer an Geld und Gut sind, gegenüber dem Opfertod so vielerTausender unserer Brüder !“

Namens des Provinzialausschusses der Nationalstiftung.
Der Vorfitzende Hengstenberg,

Oberpräsident der Provinz Hessen-Nassau . Wirklicher Geheimer Rat.
■■■

Vorstehender Aufruf wird mit der Bitte , daß ein Jeder ' nach seinen Kräften zu dem guten
Werke beisteuren wolle , veröffentlicht . Außer allen Postanstalten im Kreise nehmen Spenden ent¬
gegen :

Kreis -Sparkasse Westerburg , Kreiskommunalkasse Westerburg , Stadtkasse Westerburg , Spar¬
und Darlehnskasse Westerburg , Vorschußverein Emmerichenhain , Darlehnskasse Gemünden,
Spar - und Darlehnkasse Halbs , Spar - und Darlehnskasse Girod , Spar - und Darlehns¬
kasse Hahn , Spar - und Darlehnskasse Hundsangen , Spar - und Darlehnskasse Meudt,
Spar - und Darlehnskasse Möllingen , Spar - und Darlehnskasse Molsberg , Spar - und
Darlehnskasse Salz , Spar - und Darlehnskasse Steinefrenz . Vorschußkasse Wallmerod , Dar¬
lehnskasse Weidenhahn , Spar - und Darlehnskasse Herschbach, Landesbanksteüen Rennerodund Wallmerod.

Alle vor dem 1. Januar 1917 eingesandten Spenden bleiben von der Kriegsgewinnsteuer frei.
Die Fürsorgetätigkeit für die Hinterbliebenen der im Kriege gefallenen Söhne des Kreises liegt

in der Hand des Kreises Westerburg , durch dessen Hand Gesuche an die Stiftung zu richten sind.
Westerburg , den 1. Dezember 1916.

Der Kreisausschuß:
Adirtzt. Königlicher Landrat, Gichman«. Bürgermeistera. D., Ejdt . Kreisdeputierter,
Hrkkmg. Königlicher Forstmeister und Kreisdeputierter, Keßler. Bürgermeister, Meuk,

Kaufmann , Schaof . Postagent , Mollmeber , Rentner.
Der Gesamtausschuß:

Sender. Bürgermeister und Kreistagsmitglied, Kölbingen, Krnoch. Kaufmann, Nenters¬
hausen, Sronn , Pfarrer , Elsoff, Diefenbach , Bürgermeister und Kreistagsmitglied,
Nentershausen , Derins , Pfarrer , Girod , Gcknrdt , Hauptlehrer , Gemünden , Ehrlich,
Pfarrer , Hundsangen , Gifel , Bürgermeister und Kreistagsmitglied , Gershasen , Dr.
Emmerich. Arzt, Emmerichenhain, Eugelmanri, Pfarrer und Kreisschulinspektor, Berod,
Gulberg. Bürgermeister und Kreistagsmitglied, Ettinghausen, Fachinger. Hauptlehrer
Rennerod , Führer . Pfarrer und Krcisschulinspektor , Niedererbach, Groudpre . Pfarrer,
Meudt , Haas , Pfarrer , Großholbach , Haas . Pfarrer . Westerburg ; Harbeck . Landes¬
bankrendant , Rennerod , Hartenfels , Pfarrer , Neunkirchen, Heim , Pater , Westerburg,f einze.Beigeordneter,Westerburg,Hofmann. Geheimer Justrzrat,Rennerod,Dr.med.

nhnlse «, Arzt, Westerburg, Kaiser , Pfarrer, Möllingen, Kappel . Bürgermeister und

tKrerstagsmitglied,Westerburg,Keßler.Bürgermeister und Kreistagsmitglied,Gemünden,ilbinger. Gerichtssekretär, Wallmerod, Kubner. Postverwalter, Rennerod, Kaibolb.
sarrer , Westernohe , Meyer . Amtsrichter , Rennervd , Miiller . Pfarrer , Salz , Müller.

Or ., Samtätsrat , Wallmerod , Hink , Kreistagsmitglied , Görgeshansen , Orttz , Bürger¬
meister und Kreistagsmitglied , Elsoff, Reichmein , Landesbankrendant , Wallmerod , Reib,
Pfarrer , Gemünden , Köhrig . Pfarrer , Weidenhahn , |h »° », Pfarrer und Kreisschul-
mspektor, Seck, Schäfer . Bürgermeister und Kreistagsmitglied , Hahn , Schleppinglsolf.
Pfarrer , Nentershausen , Schauß . Postverivalter , Westerburg , Schmidt , Oekonomierat und
Krelstagsnutglied , Molsberg , Schmidt , Pfarrer , Hellenhahn , Schmidt » Postverwalter,
Wallmerod , Schneider , Andreas , Krcistagsmitglied , Girod , Schneider , Hauptlehrer,
Westerburg Schriener , Gutspächter , Hof Langlviesc, Schnlre -Uotzler , Tierzuchtinspektor,
> ,llv. Stadtverordnetenvorsteher , Westerburg , Schwanz . Bürgermeister und Kreistags-
Mitglied, Neunklrchen, Simon . Pfarrer , Niederahr , Staat . Schloßkaplan , Molsberg.
Sternmger. Pfarrer, Gemünden, Sturm . Pfarrer, Hahn. Theisten. Apotheker„nd Bei¬
geordneter , Westerburg , Ullmann , Simon , Kaufmann und Stadtverordneter , Westerburg,
Most. Pfarrer, Rennerod, Graf von Maiderdorff, Kreistagsmitglied, Schloß Mols¬
berg, Meber . Pfarrer . Emmerichenhain , Meideufelter . Amtsrichter , Wallmerod.
Wengenroth, Wilhelm, Kaufmann und Stadtverordnetenvorsteher, Westerburg, W- lf.
Pfarrer , Steinefrenz , Zöllner . Pfarrer und Kreisschulinspektor, Willmenrod.

w . Z « ." e Herren Bürgermeister des Kreises.
u i et™et1  Aufruf ersuche ich zur Kenntnis aller Gemeindeeiugesessenen zu bringen und dara
bedacht sein zu wollen, daß möglichst viele Spenden gezeichnet werden.
Gemeinde aufzrchärme^ Drucksache zugehenden Aufrufe ersuche ich an geeigneten Stellen in Ihr

Meßerl,nrg . de» 15. Dezember 1916. Der Landrat.

irr »rrhnft Villa
Landhaus mit Garten od. Land
ferner Anwesen f. Geflügelzucht,
Obstanlage an beliebigem Platze.
Besitzer schreiben an
Miltzolm Gros , postlogd.

Limburg a./K.

(Kroppach) Bhf. Ingelhaeli
Fernsprecher No. 8 . Amt

Altenkirchen (Westerwald)

Düngemittel
stets auf Lager.

Wegen unseren sämt¬
lichen sonstigenArtikeln
bitten wir bei Bedarf
um Anfrage.

Empfehle:
Häringe (frische Sendung)
frioll gm. Kaffeemifchung

Puddingpulver
Honlgpulver

Bouillonwürfel
Suppenwiir -,e

Weitz-Stärke-Ersatz
Malz- und Kornkaffee
K. A. Seife und Seifenpulver

Naturreine Weine
Zigarrm, Iigarettkil und tTnboh

in allen Preislagen.
Spezialität:

Lange Holländer und
Havaneser Zigarillos!
Hans Hauer, Westerburg.

Aelteres Wdchkil
welches schon gedient hat und
kochen kann für Haus und Ge¬
schäft gesucht. Kriegswitwe ohne
Kind, Halb - odê Ganzwaise be¬
vorzugt.

Fritz Ferger
Bahnhofsrestaurateur

Westerburg.

la. Deutscher Rotklee
einige Zentner

sofort ab Lager abzuge¬
ben. Probe-Postpaket 9
Pfd franko unter Nach¬
nahme Mk . 10 .80 .

C. v. Saint George,
Hachenburg.

75000  W -b-r'sch-
Hausbacköse«
Kochherde mit Kackofen und
Fleischräucher
für Hausschlachtungen usw.

beweisen deren Vorteile.
Preislisten umsonst!

Ersteu. größte Spezialfabrik.
Anton Weber,

Uiederbreistg (Rhld)
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